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Das Massaker von Katyn

In diesem Sommer richteten polnische Exilor-
ganisationen in der Schweiz einen offenen Brief
an den Generalsekretär der KPdSU, Michail
Gorbatschow, in welchem sie ihn auffordern,
mitzuhelfen, dass der Fa// vo« Alary«, das letzte
bisher nicht von allen Beteiligten geklärte
Schrecknis des Zweiten Weltkriegs, in allen sei-
nen Vorgängen zu untersuchen. Damit soll ein
Geschehnis abgeklärt werden, das heute noch
schwer auf dem polnischen Volk lastet und die
Beziehungen unter den Nationen vergiftet.
Das Massaker von Katyn beruht auf folgendem
7ar6eita«rA' Mit dem £mmarac/i der Rote« ^rwee
/'« Oit/ro/e«, der am 17. September 1939 ein-
setzte, fielen 181 000 Angehörige der polnischen
Armee, darunter 10 000 bis 12 000 Offiziere, in
sowjetrussische Kriegsgefangenschaft und wur-
den in 138 Gefangenenlagern in der Sowjet-
union untergebracht. Die kriegsgefangenen
Offiziere wurden in den Lagern von Otschkow,
Koselsk und Starobjelsk interniert. Bei den Offi-
zieren handelte es sich grösstenteils um Reser-

veoffiziere, unter denen sich eine Auslese aus

den intellektuellen Schichten des Landes be-

fanden (Universitätsprofessoren, Künstler, An-
wälte, Lehrer usw.; die Zahl der Ärzte allein
betrug 800).

Mitte Dezember 1939 erhielten die polnischen
Kriegsgefangenen die Erlaubnis, mit ihren

Angehörigen Verbindung aufzunehmen. Diese
Kontakte hörten aber anfangs April 1940 plötz-
lieh auf. Am 5. April 1940 wurde mit dem

Abbruch der Lager begonnen und ihre Insassen

gruppenweise an andere Orte in der Sowjet-
union verschoben. Von diesem Zeitpunkt hin-

weg fehlt von den kriegsgefangenen Offizieren
jedes Lebenszeichen.

Am 22. Juni 1941 begann die deutsche Wehr-
macht ihren zl«g/7j/au/Sow/'efww/on (Opera-
tion Barbarossa). Dies führte am 30. Juli 1941 zu

einem Vertrag zwischen der Sowjetunion und
der in London stationierten polnischen Exilre-
gierung, wonach eine neue polnische Armee
gebildet wurde, die auf der Seite der Roten
Armee gegen die deutschen Eindringlinge
kämpfen sollte. Unter den zahlreichen Polen,
unter denen sich auch ehemalige Rriegsgefan-
gene befanden, welche dieser neuen Armee
zuströmten, befanden sich auffallend wenige
Offiziere; diese wurden in den polnischen Ver-

bänden durch sowjetrussische Offiziere ersetzt.

Die polnische Exilregierung war von tiefer
Sorge über das Schicksal der kriegsgefangenen
polnischen Offiziere erfüllt, von denen sie keine
Nachrichten mehr erhielt. Mehrfach richtete sie

an die massgebenden Behörden der Sowjet-
union - unter anderem auch an Stalin - die

Frage nach dem Verbleib dieser Offiziere, er-

hielt aber regelmässig nur ausweichende Ant-
worten. Zuletzt wurde ihr versichert, dass sämt-

liehe polnischen Kriegsgefangenen, einschliess-
lieh der Offiziere, aus der Kriegsgefangenschaft
entlassen worden seien - ein Antwort, die

jedoch nicht mit den eigenen Nachrichten der

Polen übereinstimmte.

April 1943,
Entdeckung der Massengräber von Katyn.
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Am 13. April 1943 teilte der Berliner Rundfunk
der Weltöffentlichkeit mit, dass deutsche Trup-
pen in dem von ihnen seit Juli 1941 besetzten
Sowjetgebiet, in einem 20 km nw/Z/cA von V/no-
/er«A ;'n Kafyfl grosse Marirngra-
èer ge/ww^e« haben, in denen sich die Leichen
von 10 000 bis 12 000 polnischen Offizieren aller
Grade befänden. Es stehe ausser Zweifel, so die
deutsche Meldung, dass diese Polen gewaltsam
umgebracht und in den Massengräbern beerdigt
worden seien, in einem Zeitpunkt, in welchem
sich das Gebiet von Katyn noch in den Händen
der Sowjetunion befunden habe. Die Tat müsse
deshalb der Sowjetunion zur Last gelegt werden.

Die deutsche Nachricht löste vor allem auf exil-
polnischer Seite höchsten Alarm aus. Zuerst
versuchte die Regierung Sikorsky die Angele-
genheit durch eine iZes /n/er«ar/o-
zia/e« Äio/m'tees vom Rote« A>e«z untersuchen zu
lassen. Dieser Vorschlag wurde jedoch von der
Sowjetunion kategorisch abgelehnt, wobei der
exilpolnische Vorschlag dem Kreml als Anlass
diente, die diplomatischen Beziehungen zur
polnischen Exilregierung «wegen ihrer
Zusammenarbeit mit Deutschland», abzubre-
chen. Da damit das Rote Kreuz als Untersu-
chungsinstanz ausschied, wurde von Deutsch-
land eine gew/sc/ire «7«/ernat/o/ia/e ÂrzteAow-
m/ss/on» eingeladen, die Funde von Katyn zu
untersuchen. Dieser internationalen Kommis-
sion gehörte auch der Genfer Gerichtsmedizi-
ner Prof. Naville an. Im Lauf dieser Untersu-
chung wurden in den Massengräbern von Katyn
insgesamt 4143 Leichen exhumiert, jede ein-
zelne genau untersucht, und nachher neu
bestattet. Die polnischen Offiziere stammten
alle aus dem Gefangenenlager von Koselsk.

Die von der deutschen Nachricht genannte Zahl
von 10 000 bis 12 000 aufgefundenen Leichen
weicht von der Zahl von 4143 ausgegrabenen
Leichen ab. Diese ursprünglich genannte Zahl
entsprach einer Schätzung, die von den Deut-
sehen auf Grund des ersten Eindrucks von den
Massengräbern angestellt wurde. Dabei wurde
fälschlicherweise angenommen, es liegen darin
sämtliche in sowjetische Kriegsgefangenschaft
gefallenen polnischen Offiziere. Die vollstän-
dige Exhumierung ergab dann aber die wesent-
lieh geringere Zahl. Allerdings bleiben die übri-
gen 6 000 bis 8 000 kriegsgefangenen polnischen
Offiziere verschwunden; über den Ort und die
Art ihrer Liquidierung besteht keine Klarheit.

(Die von deutscher Seite irrtümlich genannte
Zahl der liquidierten Polen wurde in den sowje-
tischen Erklärungen beibehalten, denn wenn
diese nur von 4143 aufgefundenen Leichen
gesprochen hätte, wäre damit der unangeneh-
men Frage nach den immer noch fehlenden
6 000 bis 8 000 gerufen worden.)

Die von den Deutschen eingesetzte «Internatio-
nale Ärztekommission» erstattete am 30. April
1943 ihren Rer/c/it, der von 12 Experten (Ärzten
und Kriminalfachleuten) unterzeichnet wurde.
Dem eingehenden Bericht ist im wesentlichen
zu entnehmen, dass die Ermordeten ausnahms-
los mit Genickschüssen (Hinterkopfschüssen)
aus nächster Nähe getötet wurden. Zahlreiche
Leichen waren noch an den Händen auf dem
Rücken gefesselt, teilweise wiesen sie auch
Kopffesselungen mittels Militärmänteln oder
-jacken auf. In verschiedenen Fällen trugen die
Leichen Stichwunden, die von Bajonetten der
Hinrichtungskräfte stammten. Auch wurden
mehrfach schon zu Lebzeiten entstandene Kie-
ferbrüche festgestellt, die von Misshandlungen
vor der Ermordung herrührten. Die Erschies-
sungen erfolgten mit Pistolen, grösstenteils vom
Kai. 7,65 mm; die Munition war deutscher Pro-
venienz und stammte aus den Jahren 1922 bis
1930; sie wurde damals von Deutschland an die
Sowjetunion geliefert. Die insgesamt 8 Massen-
gräber waren nach der Exekution auf der Ober-
fläche ausgeebnet und mit jungen Kieferbäu-
men bepflanzt worden, welche nach fachmänni-
schem Urteil seit drei Jahren an dieser Stelle
gestanden haben müssen.

In den Kleidern der Leichen befanden sich
mehrmals Dokumente (Zeitungsblätter, person-
liehe Aufzeichnungen, Briefe) sowie person-
liehe Utensilien, die zeitlich bis in den April
1940 hineinreichten und hier abbrachen. Diese
Feststellung liess den Schluss zu, dass die Exe-
kutionen im April 1940 erfolgt sein müssen.
Angesichts der Vermassung und Verklebung der
nebeneinander liegenden Leichen stand für die
Experten ausser Zweifel, dass diese in ihrer
ursprünglichen Lagerung ausgegraben wurden,
und dass keine früheren Ausgrabungen stattge-
funden haben, um die Dokumente einzufügen.

Zusammenfassend kommt der Bericht zu dem
eindeutigen Schluss, dass die in Katyn gefunde-
nen polnischen Offiziere im April 1940, also vor
dem deutsch-russischen Krieg, als dieses Gebiet
noch unter sowjetischer Herrschaft stand,
ermordet wurden.
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Im Anschluss an die Untersuchungen der «In-
ternationalen Ärztekommission» hatte auch
eine po/««c/ie fle/egaho« Gelegenheit, sich
über die Untersuchungsarbeiten und ihre Er-
gebnisse an Ort und Stelle orientieren zu lassen.

Schliesslich setzte die Sow/efMw/o« nach der
Wiedereroberung des betreffenden Gebiets eine
jow/ef/sc/ze Komm/w/o« zur Abklärung der Vor-
gänge von Katyn ein. Von Anfang an wurde von
sowjetrussischer Seite gegen den Befund der
von den Deutschen eingesetzten Kommission,
insbesondere gegen den schwer belastenden
Vorwurf, dass die polnischen Offiziere von der
Sowjetunion liquidiert worden seien, m/f grosser
/Te/hg/te/r proto//ert. Der Expertenbericht
wurde als ein verleumderisches Produkt der
nationalsozialistischen Propaganda hingestellt,
mit dem versucht werden sollte, ein eigenes
sc/iweres kérèrec/ien rfem Gegner znznsc/iieèen.
Es seien im Gegenteil die Deutschen gewesen,
die bei ihrem Einfall in die Sowjetunion im
Sommer 1941 die Polen umgebracht haben
(obschon von der Sowjetunion erklärt worden
war, die gefangenen Offiziere seien aus der
Kriegsgefangenschaft entlassen worden). Diese
Behauptung wurde damit belegt, dass erklärt
wurde, die auf den Leichen gefundenen bela-
Stenden Schriftstücke seien nachträglich von
den Deutschen in die Kleider der Toten gesteckt
worden, um damit einen frühern Zeitpunkt des

Mordes vorzutäuschen. Auch seien die Morde
mit deutschen Pistolen erfolgt.

Im Wû/Tièerger .Prozess gegen die deutschen

Haupt-Kriegsverbrecher von 1945/46 wurde

vom sowjetischen Ankläger der Antrag gestellt,
das Verbrechen von Katyn in die Anklageliste
gegen die deutsche Führung aufzunehmen. Die

dabei für die deutsche Schuld vorgebrachten
Beweise erschienen aber dem Gericht als unge-
nügend, so dass der internationale Gerichtshof
den Antrag ablehnte. Da in Nürnberg nur über

die Kriegsverbrechen der unterlegenen Kriegs-

partei, also Deutschlands, geurteilt wurde, ist

damals der Fa// Kary« «ner/erf/'gr zu c/en

ge/egf worden. Er wurde seither nie mehr auf-

gegriffen und gehört heute noch zu den schwe-

ren Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, über

das kein abschliessendes Urteil gefällt wurde.

Ein im Jahr 1951 /« r/e« f/ST von e/new Speria/

Congess/ona/ Co/n/n/7ree durchgeführte, sehr

eingehende Untersuchung des Falles Katyn

gelangte im Jahr 1952 zu dem einstimmigen
Schluss, dass der Massenmord von Katyn von

der Sowjetunion begangen worden ist.

Es ist sehr zu hoffen, dass man sich in der

Sowjetunion, bald 50 Jahre nach dem Gesche-

hen, bereit gibt, die Schreckenstat von Katyn in

aller Unvoreingenommenheit zu überprüfen.
Diese Tat darf nicht totgeschwiegen werden,
sondern muss im Interesse des hart betroffenen
polnischen Volks, aber auch im Dienste der

geschichtlichen Wahrheit endgültig geklärt wer-

den.
Fwrr

Neue Sonderpostmarken der PTT

Zu den in dieser Ausgabe erwähnten Jubiläen des Verbandes
Schweizerischer Metzgermeister und des Schweizerischen Milch-
wirtschaftlichen Vereins sind von der PTT zwei Sonderpostmar-
ken, die ab 4. September 1987 gültig sind, herausgegeben worden.

Wert 35 Rp.
100 Jahre Verband Schweizer
Metzgermeister
Centenaire de l'Union suisse des
maîtres-bouchers

Centenario dell'Unione svizzera
dei macellai

Wert 90 Rp.
100 Jahre Schweiz. Milchwirt-
schaftlicher Verein

Centenaire de la Société suisse
d'industrie laitière

Centenario délia Société svizzera
dell'industria casearia
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